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Norm

RAO §9

Rechtssatz

Ein Rechtsanwalt darf nicht schrankenlos Aufträge seiner Mandantschaft durchführen, sondern ist hiebei nicht nur an

die gesetzlichen Schranken, sondern auch an die Schranken gebunden, die ihm Ehre und Ansehen des

Rechtsanwaltsstandes gebieten.

VfGH vom 16.03.1966, B 306/65; Veröff: Slg 5238

Entscheidungstexte

Bkd 45/68

Entscheidungstext OGH 21.04.1969 Bkd 45/68

Beisatz: Hier: Vorwurf der durch persönliche Abneigung veranlaßten falschen Auskunftserteilung eines Richters

gegenüber einer Behörde. (T1) Veröff: AnwBl 1972,82
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